
Die Gemeinde Niederorschel besteht aus den Ortsteilen Deuna, Gerterode, Hausen, Kleinbartloff , Niederorschel, 
Oberorschel, Reifenstein, Rüdigershagen und Vollenborn.

Jahrgang 2  Freitag, der 17. Januar 2020 Nr. 2/2020

Entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverordnung - ThürBekVO - in der zur Zeit gültigen Fassung.
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Gemeinde Niederorschel

Zentrale Bergstraße 51 
Anschrift 37355 Niederoschel

Telefon 036076 557-0 
Fax 036076 557-80

Web www.niederorschel.de 
E-Mail gemeinde@niederorschel.de 
DE-Mail vg@eichsfelder-kessel.de-mail.de

Hinweis: Post an die Ortsteile / Ortsteilbürgermeister erreicht schneller 
die zuständigen Stellen, wenn Sie sie direkt an die Gemeinde Niederor-
schel (mit einem Hinweis auf den jeweiligen Ortsteil) senden. 

Kontaktbereichsbeamter Herr Miethlau
Sprechzeiten im Verwaltungsgebäude Bergstraße 51: 
dienstags:  15:00 Uhr – 17:30 Uhr
donnerstags:    09:00 Uhr – 12:00 Uhr
jeden ersten Samstag im Monat von 08:30 Uhr – 11:30 Uhr
Telefon während der Sprechzeiten: 036076 59998  
Handynummer: 0152 54872237

Schiedsstelle (gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinde Niederorschel 
und der VG „Eichsfeld-Wipperaue“)
Die Verwaltung erfolgt durch die VG „Eichsfeld-Wipperaue“, Weststra-
ße 2, 37339 Breitenworbis, Ansprechpartnerin ist Frau Rudat, Telefon: 
036074 77113. Informationen erhalten Sie auch über die Gemeinde 
Niederorschel, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel, Ansprechpartnerin 
ist Frau Grimm, Telefon: 036076 55720.

Defekte Straßenlampen Sind Straßenlampen defekt oder funktionie-
ren nicht einwandfrei, melden Sie dieses bitte dem Bauamt der Gemein-
de Niederorschel unter folgender Telefonnummer: 036076 55743.

Abgabe von Bioabfällen Die Annahmestelle auf dem Gelände des Bau-
hofs der Gemeinde Niederorschel – Siedlung 22 G, 37355 Niederorschel 
- ist mit Beginn der Sommerzeit freitags in der Zeit von 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr und samstags von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr und mit Beginn der 
Winterzeit freitags in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und samstags 
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.

 Ort Bürgermeister/ Wo? Sprechzeiten Telefon während 
   Ortsteilbürgermeister   der Sprechzeiten

 Gemeinde Niederorschel Bürgermeister Bergstraße 51 Termine nach 036076 557-0 
 Ortsteil Niederorschel Ingo Michalewski 37335 Niederorschel Vereinbarung 
     unter:

 Gemeinde Niederorschel Ortsteilbürgermeister Gemeindebüro Deuna jeden 1., 3. und 4.  036076 44761 
 Ortsteil Deuna Alfons Müller Zum Hinterdorf 30 Montag im Monat 
    37335 Niederorschel 17:00 Uhr - 18:00 Uhr

 Gemeinde Niederorschel Ortsteilbürgermeister Gemeindebüro Vollenborn jeden 2. Montag 036076 59557 
 Ortsteil Vollenborn Alfons Müller Alte Schulstraße 8 im Monat 
    37335 Niederorschel 17:00 Uhr – 18:00 Uhr

 Gemeinde Niederorschel Ortsteilbürgermeister Gemeindebüro Gerterode dienstags   
 Ortsteil Gerterode Udo Hartung Karl-Marx-Straße 73 18:00 Uhr – 19:00 Uhr 
    37335 Niederorschel 

 Gemeinde Niederorschel Ortsteilbürgermeister Gemeindebüro Hausen dienstags   
 Ortsteil Hausen Stefan Nolte Mitteldorf 18 17:00 Uhr – 18:00 Uhr 
    37335 Niederorschel 

 Gemeinde Niederorschel Ortsteilbürgermeister Gemeindebüro Kleinbartloff dienstags  036076 419484 
 Ortsteil Kleinbartloff Guido Gille Am Holzweg 4 17:00 Uhr – 18:00 Uhr 
    37335 Niederorschel 

 Gemeinde Niederorschel Ortsteilbürgermeister Gemeindebüro Rüdigershagen jeden ersten Mittwoch im   
 Ortsteil Rüdigershagen Michael Kohl An der Kirche 73 Monat       
    37355 Niederorschel 18:00 Uhr – 19:00 Uhr 
    

Sprechzeiten des Bürgermeisters und der Ortsteilbürgermeister

Öffnungszeiten der Verwaltung

Montag, Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr | 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch, Freitag  09.00 - 12.00 Uhr

Telefon Einwohnermeldeamt:  036076 557-29 
Fax    036076 557-82

Telefon Standesamt   036076 557-28 
Fax    036076 557-82 

Wohnungsverwaltung Niederorschel - An der Liebestatt 6, 
37355 Niederorschel
Sprechzeiten: Dienstag 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
 Donnerstag 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Tel.: 036076 51106
Fax: 036076 51111

Bibliothek - Marktplatz 2, 37355 Niederorschel
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Tel.: 036076 55752

Heimatstube Niederorschel - Marktplatz 10, 37355 Niederorschel
Öffnungszeiten: Dienstag: 13:00 – 17:00 Uhr
 Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr und  
 Donnerstag: 09:00 – 11:00 Uhr
Tel.: 036076 52284

Nächster Erscheinungstermin 24.01.2020

Annahmeschluss für Beiträge, die in den „Eichsfelder Kessel 
Nachrichten“ am 31.01.2020 veröffentlicht werden sollen:

Dienstag, 21.01.2020, 16:00 Uhr

Beiträge geben Sie bitte bei der Gemeinde Niederorschel, 
Bergstraße 51, 37355 Niederorschel, Zimmer 23 ab oder schi-
cken diese per E-Mail an folgende Adresse: gemeinde@nieder-
orschel.de 
Ansprechpartnerinnen: Frau Liebert und Frau Hentrich, tele-
fonisch unter 036076 5570 zu erreichen.
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GEMEINDE NIEDERORSCHEL

Die Satzung der Gemeinde Niederorschel über die Freiwilligen Feuerwehren 
wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.10.2019 beschlossen (Beschluss-Nr. 
GR/04/0073) und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld mit 
Schreiben vom 18.12.2019 bestätigt. Nach erfolgter Ausfertigung der Satzung 
durch den Bürgermeister der Gemeinde Niederorschel wird diese nachfolgend 
öff entlich bekannt gemacht:

Satzung der Gemeinde Niederorschel über die Freiwilligen Feuerwehren
Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 
2018 (GVBl. S. 74), des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Fas-

sung der Neubekanntmachung vom 05. Februar 2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Niederorschel in seiner Sitzung am 24. Oktober 2019 folgende 
Satzung (Feuerwehrsatzung) beschlossen:

§ 1 Organisation, Bezeichnung
(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel sind als öff ent-

liche Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich un-
selbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). Sie führen 
die Bezeichnungen

  „Freiwillige Feuerwehr Deuna“
 „Freiwillige Feuerwehr Gerterode“
 „Freiwillige Feuerwehr Hausen“
 „Freiwillige Feuerwehr Kleinbartloff “
 „Freiwillige Feuerwehr Niederorschel“
 „Freiwillige Feuerwehr Rüdigershagen“
 „Freiwillige Feuerwehr Vollenborn“

(2) Die Leitung der örtlichen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel ob-
liegt den zuständigen Wehrführern. Die Gesamtleitung aller Feuerwehren 
dem Ortsbrandmeister.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen be-
dienen sie sich der Unterstützung der Feuerwehrvereine (§ 18 dieser Sat-
zung).

   Satzung der Gemeinde Niederorschel über die 
   Freiwilligen Feuerwehren

Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel, Kontakt:  
Telefon  (03 60 76) 569-0
Fax: (03 60 76) 569-32
E-Mail: service@waz-ek.de
Internet: www.waz-ek.de

Geschäftszeiten: 
Montag 13:30 - 15:30 Uhr
Dienstag, Freitag 09:30 - 11:45 Uhr
Donnerstag 09:30 - 11:45 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr

Bereitschaftsdienst: 
(außerhalb der Geschäftszeiten in dringenden Fällen)
Telefon: (036076) 569-0

bei Verhinderung:
Rettungsleitstelle, Landkreis Eichsfeld: 03606 / 50 66 780

Ortsnetzspülungen:
20.01.20 – 24.01.20: Niederorschel, Hausen
17.02.20 – 21.02.20: Reifenstein, Rüdigershagen, Kleinbartloff 

(Änderungen vorbehalten, genauere Infos über www.waz-ek.de möglich) 
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

In diesem Zusammenhang können zeitweise Trübungen nicht ausgeschlos-
sen werden. Wir bitten Sie Ihren Hausanschluss entsprechend zu spülen.
Danke für Ihr Verständnis.

Ihr Wasserver- und Abwasserentsorger

   Sitzung Finanz- und Sozialausschuss Niederorschel am
   23.01.2020

Am Donnerstag, dem 23.01.2020, fi ndet um 19:30 Uhr, im großen Ver-
sammlungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Nieder-
orschel die 03. Sitzung des Finanz- und Sozialausschusses der Gemeinde 
Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 statt.

Tagesordnung: 
Öff entlicher Teil:
 1. Eröff nung und Begrüßung
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 3. Genehmigung der Niederschrift des öff entlichen Teils der 
  Sitzung vom 14.11.2019
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss folgt der nicht öff entliche Teil. 

gez. Michael Kohl
Ausschussvorsitzender

   Fundsachen

In Niederorschel wurden auf dem Markt-
platz, in der Nähe des Brunnens, die ab-
gebildeten Kinderhandschuhe

und auf dem Spielplatz in Gerterode der 
abgebildete Schlüsselbund gefunden 
und zur Verwahrung in der Gemeindever-
waltung abgegeben.
Die Eigentümer melden sich bitte inner-
halb einer Frist von 6 Wochen bei der 
Gemeinde Niederorschel, Bergstraße 51, 
37355 Niederorschel, Tel. 036076 55727, 
Ansprechpartner ist Herr Diegmann.

Veröff entlichungen des Standesamtes Niederorschel 
für Dezember 2019

Sterbefälle
5 Sterbefälle wurden im Standesamt beurkundet.
Für folgende Sterbefälle liegen die Zustimmungen zur Veröff entlichung 
vor.

Rosa Pfützenreuter
geb. Hunold
 20.12.2019
Bergstraße 16
37355 Niederorschel
OT Niederorschel

Irmgard Klara Emilie Karoline Dietrich
geb. Podzuweit
 21.12.2019
Klosterstraße 4
37355 Niederorschel
OT Niederorschel
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§ 2 Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren 
(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren umfassen den abwehrenden 

Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 9 ThürBKG, die Mitwirkung im Ka-
tastrophenschutz sowie die Sicherheitswache (§ 22 ThürBKG).

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Niederorschel die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschrif-
ten und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3 Gliederung der Freiwilligen Feuerwehren
Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel gliedern sich in 
folgende Abteilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung

§ 4 Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden
(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Ausrüs-

tung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuer-
wehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außer-
dienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile 
der Ausrüstung kann die Gemeinde Niederorschel Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister oder Wehrfüh-
rer unverzüglich anzuzeigen

  - im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
  - Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Ausrüs-

tung.
 Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde Niederorschel in Frage 

kommen, ist die Anzeige an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5 Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren
(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehörigen 

der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit 
besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen 
Feuerwehr aufgenommen werden (Fachberater).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen auf-
genommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Niederorschel 
haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Nieder-
orschel zur Verfügung stehen. Sie müssen den Anforderungen des Feuer-
wehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein. Sie müssen das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 3 ThürBKG erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuer-
wehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Einsatzab-
teilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den Bürgermeister 
zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und körperliche Ein-
satzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest nachgewiesen 
wird (§ 13 Abs. 1 ThürBKG).

(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren müssen Einwohner der Ge-
meinde Niederorschel sein. Ausnahmen obliegen dem Bürgermeister 
nach Rücksprache mit dem Ortsbrandmeister.

(4) Die Aufnahme in die Freiwilligen Feuerwehren ist schriftlich beim Wehr-
führer zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die 
schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzule-
gen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die Vor-
lage einer amtsärztlichen Bescheinigung (§ 13 Abs. 4 ThürBKG) verlangt 
werden.

(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters oder Wehrführers entscheidet der 
Bürgermeister, nach Rücksprache mit dem Ortsbrandmeister, über die 
Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 
Abs. 3 ThürBKG). 

(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der Feuer-
wehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Unter-
schrift.

§ 6 Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung
(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit  

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
 b) in den Fällen des § 13 Absatz 1 Satz 2 ThürBKG spätestens mit  

  Vollendung des 67. Lebensjahres
 c) dem Austritt,

 d)  dem Ausschluss,
 e) dem Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister oder 

Wehrführer erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus 

wichtigem Grund - nach Anhörung des Ortsbrandmeisters und/oder 
Wehrführers - entpflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Wichtige Gründe sind 
insbesondere das mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, 
von der Ausbildung oder bei angesetzten Übungen, das Nichterreichen 
der vorgeschriebenen Mindestfortbildungsstunden, eine Verletzung 
der in § 5 dieser Satzung genannten Aufnahmevoraussetzungen, grobe 
Verletzung der Dienstpflichten, Handlungen, die das Ansehen der Feuer-
wehr schädigen, wiederholt unkameradschaftliches Verhalten gegenüber 
anderen Feuerwehrangehörigen, undiszipliniertes Verhalten gegenüber 
weisungsbefugten Personen oder Rettungskräften anderer Organisatio-
nen, Nichtbefolgen von Anordnungen im Einsatz sowie mehrfach erteil-
ten Ordnungsmaßnahmen.

(4) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung, nach 
Zustimmung des Ortsbrandmeisters, in die Alters- und Ehrenabteilung 
überleiten, wenn der Angehörige nicht mehr regelmäßig an den Einsatz- 
und Übungsdiensten teilnimmt bzw. teilnehmen kann.

(5) Der Wehrführer oder Ortsbrandmeister bestätigt dem ausscheidenden 
Mitglied den Empfang der zurückgegebenen Ausrüstungsgegenstände 
und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer seiner Dienstjahre 
mit der Benennung des Dienstgrades aus.

§ 7  Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den Orts-

brandmeister, dessen Stellvertreter, den Wehrführer, den stellvertreten-
den Wehrführer sowie die Mitglieder des Feuerwehrausschusses (Wehr-
leitung).

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 dieser Satzung be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters oder der 
sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. 

 Sie haben insbesondere 
 a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. Dienst-  

  vorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften)     
  sowie Anweisungen des Ortsbrandmeisters oder der sonst zuständigen  
  Vorgesetzten zu befolgen,

 b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden  
  Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

 c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen 
  Veranstaltungen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der  
feuerwehrtechnischen Truppmannausbildung Teil 2 nur im Zusammen-
wirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen 
zum Einsatz kommen. Der Einsatz vor Abschluss der Truppmannausbil-
dung Teil 1 ist grundsätzlich ausgeschlossen.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 5 Abs. 1 
Satz 2 dieser Satzung. 

(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindegebietes gilt 
§ 5 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürF-
wEntschVO).

§ 8 Ordnungsmaßnahmen
(1) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann 

der Ortsbrandmeister oder Wehrführer im Einvernehmen mit dem Feuer-
wehrausschuss (Wehrleitung) ihm

 a) eine Ermahnung,
 b) einen mündlichen Verweis aussprechen.
(2) Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Zeigt sich nach 

wiederholter Ermahnung innerhalb von zwei Jahren keine Besserung, 
wird ein Verweis ausgesprochen.

(3) Der Verweis wird schriftlich erteilt. Vor dem Verweis ist dem Betroffenen 
Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 
Die Erteilung mehrerer  Verweise innerhalb von zwei Jahren erfüllt den Tat-
bestand eines wichtigen Grundes zur Entpflichtung nach § 6 Abs. 3 dieser 
Satzung. Ein vorübergehender Ausschluss ist ebenfalls möglich. Ein Ver-
weis kann ohne vorhergehende Ermahnung erteilt werden.

(4) § 50 Abs. 1 Satz 1 ThürBKG bleibt unberührt.

§ 9 Alters- und Ehrenabteilung
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstklei-
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dung übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. § 5 
Abs. 2 dieser Satzung, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen 
wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet
 a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister oder  

  Wehrführer erklärt werden muss,
 b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 dieser Satzung gilt entsprechend).
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 

Feuerwehrausschusses (Wehrleitung) gewählt werden.

§ 10 Jugendabteilung
(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Deuna führt den Namen  

„Jugendfeuerwehr Deuna“ 
 Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Gerterode führt den 

Namen  
„Jugendfeuerwehr Gerterode“

 Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen führt den Na-
men  
„Jugendfeuerwehr Hausen“

 Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinbartloff führt den 
Namen  
„Jugendfeuerwehr Kleinbartloff“

 Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Niederorschel führt den 
Namen „Jugendfeuerwehr Niederorschel“

 Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Rüdigershagen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Rüdigershagen“

 Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Vollenborn führt den 
Namen „Jugendfeuerwehr Vollenborn“

(2) Die Jugendfeuerwehren sind der freiwillige Zusammenschluss von Ju-
gendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr. Sie gestalten ihr Jugendleben als selbständige Abteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehren nach ihren eigenen Jugendordnungen.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehren unterstehen die Jugend-
feuerwehren der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Orts-
brandmeister als Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehren und durch die 
Wehrführer, die sich dazu der Jugendfeuerwehrwarte bedienen.

§ 11 Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister, Wehrführer, 
stellvertretender Wehrführer
(1) Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel 

ist der Ortsbrandmeister.
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehren auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die erstmalige Wahl 
findet spätestens 3 Monate nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Satzung statt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer gemeinsamen Hauptver-
sammlung (§§ 15 und 16 dieser Satzung) der Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde Niederorschel statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer einer Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel angehört und die erforderli-
chen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der nach der Thüringer 
Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vorgeschriebenen 
Lehrgänge besitzt. Gesetzliche Ausnahmeregelungen bleiben unberührt.

(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Niederorschel berufen. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft 
der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel und die Aus-
bildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung 
sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuer-
wehren zu sorgen und den Bürgermeister in allen Fragen des Brandschut-
zes zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellver-
tretende Ortsbrandmeister, die Wehrführer und die Feuerwehrausschüsse 
(Wehrleitungen) zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrandmeister bei Ver-
hinderung zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilun-
gen auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl findet nach Mög-
lichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der Ortsbrandmeister 
gewählt wird. Andernfalls hat der Bürgermeister so rechtzeitig eine Ver-
sammlung der Angehörigen der Einsatzabteilungen einzuberufen, dass 
binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellver-
tretenden Ortsbrandmeisters stattfinden kann. Der stellvertretende Orts-
brandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Niederor-
schel berufen.

(7) Die Wehrführer führen die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen nach 
Weisung des Ortsbrandmeisters. Der Wehrführer wird von den aktiven An-
gehörigen der Ortsteilfeuerwehr grundsätzlich in einer Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 15 Abs. 1 dieser Satzung) auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört und die erforderlichen 
Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO 
vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt. Gesetzliche Ausnahmeregelungen 
bleiben unberührt.

(8) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Verhinderungsfal-
le zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung grund-
sätzlich in einer Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 
15 Abs. 1 dieser Satzung) auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt 
werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr an-
gehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch 
der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt. Gesetz-
liche Ausnahmeregelungen bleiben unberührt.

(9) Für den Wehrführer und dessen Stellvertreter gilt Abs. 5 Satz 1 entspre-
chend.

(10) Ortsbrandmeister oder stellvertretender Ortsbrandmeister der Gemein-
de Niederorschel darf nicht Wehrführer oder stellvertretender Wehrführer 
einer der Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel sein. Ausgenommen 
davon sind notwendig werdende, kommissarische Übergangslösungen.

§ 12 Feuerwehrausschuss (Wehrleitung)
(1) Zur Unterstützung und Beratung der Wehrführer bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben kann für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Nieder-
orschel jeweils ein Feuerwehrausschuss gebildet werden. Wird durch Be-
schluss der Jahreshauptversammlung kein Feuerwehrausschuss gebildet, 
so werden dessen Aufgaben durch den Wehrführer im Einvernehmen mit 
den Abteilungen wahrgenommen.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer als Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter, aus bis zu 4 Angehörigen der Einsatzabteilung, ei-
nem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung und dem Jugendfeuerwehr-
wart.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der Alters- und 
Ehrenabteilung und des Jugendfeuerwehrwartes erfolgt in einer Jahres-
hauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind 
die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. 
Der Jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 Jahre alt sein. Er muss Ange-
höriger der Einsatzabteilung sein und soll den Gruppenführerlehrgang an 
einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie einen Lehrgang 
an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschuss ein. Er hat 
den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte sei-
ner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen sind 
nicht öffentlich. Der Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen 
Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzun-
gen einladen.

(5) Der Ortsbrandmeister, sofern er nicht nach Absatz 2 den Vorsitz führt, und 
sein Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an Sitzungen teilzunehmen. 
Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die Sitzun-
gen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 13 Wehrführerausschuss
(1) Die Gemeinde Niederorschel hat mehrere Freiwillige Feuerwehren. Des-

halb wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der aus dem Ortsbrandmeis-
ter, seinem Stellvertreter, den Wehrführern und deren Stellvertretern be-
steht und die Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes 
und der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel zu koordi-
nieren.

(2) Der Ortsbrandmeister beruft die Sitzungen des Wehrführerausschusses 
ein. Er hat eine Wehrführerausschusssitzung einzuberufen, wenn dies von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder des Ausschusses schriftlich unter An-
gabe von Gründen beantragt wird.

§ 14 Vorzeitiges Ende der Amtszeit
(1) Endet die Amtszeit des Ortsbrandmeisters, seines Stellvertreters, des 

Wehrführers, seines Stellvertreters  oder eines Mitgliedes des Feuerwehr-
ausschusses vor Ablauf der regulären Amtszeit von 5 Jahren, findet inner-
halb der nächsten 2 Monate eine Neuwahl nur für die verbleibende Dauer 
der Amtszeit statt.

(2) Die Amtszeiten der übrigen nach dem § 11 Abs. 7 und Abs. 8 dieser Sat-
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zung, sowie nach § 12 Abs. 3 dieser Satzung gewählten Wehrführern, stell-
vertretenden Wehrführern und den Mitgliedern des Feuerwehrausschus-
ses, enden spätestens mit dem Ende der Amtszeit des Wehrführers. Damit 
werden bestehende Wahlperioden an die Regeldauer der Wahlperiode 
von 5 Jahren angepasst.

§ 15 Jahreshauptversammlung
(1) Unter dem Vorsitz des jeweiligen Wehrführers findet jährlich eine getrenn-

te Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer einberufen. Er hat 

einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzuberu-

fen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung 
schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind 
den Feuerwehrangehörigen, dem Ortsbrandmeister und dem Bürger-
meister sowie Ortsteilbürgermeister mindestens eine Woche vorher 
schriftlich bekannt zu geben.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen 
der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Wo-
che einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden An-
gehörigen der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jah-
reshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden Antrag im 
Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 16 Gemeinsame Hauptversammlung
(1) Unter Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet mindestens alle 5 Jahre eine 

gemeinsame Hauptversammlung aller Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde Niederorschel statt. Bei dieser Versammlung hat der Ortsbrand-
meister einen Bericht zu erstatten.

(2) Die gemeinsame Hauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister ein-
berufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn dies min-
destens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilungen schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt.

(3) § 15 Abs. 4 und 5 dieser Satzung gelten entsprechend. 

§ 17 Wahl des Ortsbrandmeisters, des stellvertretenden Ortsbrandmeis-
ters, des Wehrführers, des stellvertretenden Wehrführers, der zu wählen-
den Mitglieder des Feuerwehrausschusses
(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wah-

len werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung 
bestimmt.

(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens 
eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschluss-
fähigkeit der Versammlung gelten § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 dieser Satzung 
entsprechend.

(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrführer, die stellvertre-
tenden Wehrführer, der Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung für den 
Feuerwehrausschuss und der Jugendfeuerwehrwart werden einzeln nach 
Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

 Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschus-
ses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchge-
führt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige Mitglieder 
des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss 
sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 3 Satz 
1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und die Wahlberechtigten 
mehrheitlich zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.

(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Nieder-
schrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters, seines Stellvertreters, der 
Wehrführer und der stellvertretenden Wehrführer ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Berufung zum Ehrenbeamten 
zu übergeben.

§ 18 Feuerwehrvereine
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu privatrecht-
lichen Feuerwehrvereinen zusammenschließen. Näheres regelt die Vereins-
satzung.

§ 19 Übergangsregelung
(1) Der bisherige Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Deuna über-

nimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsatzung bis zur nächsten 
turnusgemäßen Wahl des Wehrführers, unter Berufung in das Ehrenbe-
amtenverhältnis, die Funktion des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr 
Deuna.

(2) Der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuer-
wehr Deuna übernimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsatzung 
bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl des Wehrführers, unter Berufung in 
das Ehrenbeamtenverhältnis, die Funktion des Wehrführers der Freiwilli-
gen Feuerwehr Vollenborn.

(3) Der bisherige Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Gerterode 
übernimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsatzung bis zur nächs-
ten turnusgemäßen Wahl des Wehrführers, unter Berufung in das Ehren-
beamtenverhältnis, die Funktion des Wehrführers der Freiwilligen Feuer-
wehr Gerterode.

(4) Der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuer-
wehr Gerterode übernimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsat-
zung bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl des stellvertretenden Wehr-
führers, unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis, die Funktion des 
stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Gerterode.

(5) Der bisherige Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Hausen über-
nimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsatzung bis zur nächsten 
turnusgemäßen Wahl des Wehrführers, unter Berufung in das Ehrenbe-
amtenverhältnis, die Funktion des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr 
Hausen.

(6) Der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuer-
wehr Hausen übernimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsatzung 
bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl des stellvertretenden Wehrführers, 
unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis, die Funktion des stellver-
tretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Hausen.

(7) Der bisherige Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Kleinbartloff 
übernimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsatzung bis zur nächs-
ten turnusgemäßen Wahl des Wehrführers, unter Berufung in das Ehren-
beamtenverhältnis, die Funktion des Wehrführers der Freiwilligen Feuer-
wehr Kleinbartloff.

(8) Der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuer-
wehr Kleinbartloff übernimmt, ab dem Inkrafttreten dieser Feuerwehrsat-
zung bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl des stellvertretenden Wehr-
führers, unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis, die Funktion des 
stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Kleinbartloff.

§ 20 Gleichstellungsklausel
Die in dieser Satzung verwendeten Status- und Funktionsbezeichnungen gel-
ten jeweils in allen Geschlechtsformen.

§ 21 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten folgende Satzungen vom außer Kraft:
 - Satzung der Gemeinde Deuna über die Freiwilligen Feuerwehren  

 (Feuerwehrsatzung) vom 04. Dezember 2014
 - Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Gerterode vom  

 07. Januar 1997
 - Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hausen vom  

 14. Juli 1998
 - Satzung der Gemeinde Kleinbartloff über die Freiwillige Feuerwehr  

 (Feuerwehrsatzung) vom 31. Mai 2005
 - Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel  

 vom 06. April 1998.

Niederorschel, den 23. Dezember 2019                              
                                                                                                (Siegel)                   

gez. Ingo Michalewski 
Bürgermeister 

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht die Bestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, die Ausfertigung 
und diese Bekanntmachungen betreffen, können gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe 
geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.
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ORTSTEIL NIEDERORSCHEL

  Sitzung Ortsteilrat Niederorschel am 27.01.2020

Am Montag, dem 27.01.2020, findet um 19:30 Uhr, im großen Versamm-
lungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Niederor-
schel, 

die 04. Sitzung des Ortsteilrats Niederorschel als gemeinsame Sitzung al-
ler Ortsteilräte der Gemeinde Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 
statt.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung eines Sitzungsleiters
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss folgt der nicht öffentliche Teil.

gez. Ingo Michalewski
Ortsteilbürgermeister

ORTSTEIL DEUNA

ORTSTEIL GERTERODE

   Sitzung Ortsteilrat Deuna am 27.01.2020

Am Montag, dem 27.01.2020, findet um 19:30 Uhr, im großen Versamm-
lungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Niederor-
schel,

die 05. Sitzung des Ortsteilrats Deuna als gemeinsame Sitzung aller Orts-
teilräte der Gemeinde Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 statt.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung eines Sitzungsleiters
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss folgt der nicht öffentliche Teil.

gez. Alfons Müller
Ortsteilbürgermeister

   Sitzung Ortsteilrat Gerterode am 27.01.2020

Am Montag, dem 27.01.2020, findet um 19:30 Uhr, im großen Versamm-
lungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Niederor-
schel,

die 04. Sitzung des Ortsteilrats Gerterode als gemeinsame Sitzung aller 
Ortsteilräte der Gemeinde Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 statt.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung eines Sitzungsleiters
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss findet der nicht öffentliche Teil statt. 

gez. Udo Hartung
Ortsteilbürgermeister

ORTSTEIL DEUNAORTSTEIL HAUSEN

ORTSTEIL KLEINBARTLOFF

   Sitzung Ortsteilrat Hausen am 27.01.2020

Am Montag, dem 27.01.2020, findet um 19:30 Uhr, im großen Versamm-
lungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Niederor-
schel,

die 04. Sitzung des Ortsteilrats Hausen als gemeinsame Sitzung aller Orts-
teilräte der Gemeinde Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 statt.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung eines Sitzungsleiters
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss findet der nicht öffentliche Teil statt. 

gez. Stefan Nolte
Ortsteilbürgermeister

   Sitzung Ortsteilrat Kleinbartloff am 27.01.2020

Am Montag, dem 27.01.2020, findet um 19:30 Uhr, im großen Versamm-
lungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Niederor-
schel, 

die 06. Sitzung des Ortsteilrats Kleinbartloff als gemeinsame Sitzung aller 
Ortsteilräte der Gemeinde Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 statt.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung eines Sitzungsleiters
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss folgt der nicht öffentliche Teil. 

gez. Guido Gille
Ortsteilbürgermeister

ORTSTEIL RÜDIGERSHAGEN

  Sitzung Ortsteilrat Rüdigershagen am 27.01.2020

Am Montag, dem 27.01.2020, findet um 19:30 Uhr, im großen Versamm-
lungsraum der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 2, 37355 Niederor-
schel 

die 04. Sitzung des Ortsteilrats Rüdigershagen als gemeinsame Sitzung aller 
Ortsteilräte der Gemeinde Niederorschel der Wahlperiode 2019-2024 statt.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung eines Sitzungsleiters
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Haushalt 2020
 5. Anfragen

Im Anschluss erfolgt der nicht öffentliche Teil.

gez. Michael Kohl
Ortsteilbürgermeister
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GEMEINDE NIEDERORSCHEL

   Einladung

„Die Erinnerung ist wie das Wasser: Sie ist lebensnotwendig und sie sucht 
sich ihre eigenen Wege in neue Räume und zu anderen Menschen. Sie ist 
immer konkret: Sie hat Gesichter vor Augen, und Orte, Gerüche und Ge-
räusche. Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist nicht per Beschluss für be-
arbeitet oder für beendet zu erklären.“
Noach Flug – Auschwitz Überlebender

Seit dem Jahr 1996 ist der 27. Januar in Deutschland offizieller „Tag des Ge-
denkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Wir, die Gemeinde Nieder-
orschel, möchten ein Zeichen setzen, gegen Gleichgültigkeit und Vergessen, 
gegen die Verharmlosung deutscher Schuld und Verantwortung, gegen das 
Fortbestehen rechter Ideologie und rechtsextremer Aktivitäten in Alltag und 
Gesellschaft.

Wir möchten Sie am Samstag, dem 25.01.2020, um 16:00 Uhr,

zu einer Gedenkstunde am Denkmal für die Opfer des KZ-Außenlagers 
Niederorschel, Bahnhofstraße 51, ganz herzlich einladen.

Begehen auch Sie mit uns diesen Gedenktag!

gez. Ingo Michalewski
Bürgermeister

   Schließzeit der Heimatstube

Die Heimatstube der Gemeinde Niederorschel, Marktplatz 10, ist in der Zeit 
vom Donnerstag, dem 02.01.2020 bis zum Freitag, dem 31.01.2020, ge-
schlossen.

gez. Ingo Michalewski
Bürgermeister

ORTSTEIL DEUNA

ORTSTEIL GERTERODE

   Wir gratulieren zum Geburtstag:

24.01 .2020
Frau Rosemarie Ludloff zum 75.  Geburtstag

Die Gemeinde Niederorschel OT Deuna gratuliert recht herzlich und wünscht 
weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

gez. Alfons Müller
Ortsteilbürgermeister

   Wir gratulieren zum Geburtstag:

18.01 .2020
Frau Ingeborg Gunkel zum 90.  Geburtstag

Die Gemeinde Niederorschel OT Gerterode gratuliert recht herzlich und 
wünscht weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit.

gez. Udo Hartung
Ortsteilbürgermeister

   40 Jahre Schule Deuna

Ende September 2019 beging die Schule Deuna ihr 40-jähriges Bestehen. 
Das alte Gebäude im Mitteldorf mit der dazugehörigen Turnhalle 10 x 10 
Meter war untragbar geworden, unter anderem, dass der Hausmeister 
Kordelle mit unsagbar viel Mühe die Kohlen im Winter treppauf und sogar 
über eine Brücke schleppen musste. Dafür müsste ihm noch heute in einem 
Nachruf gedankt werden.  

Elf Jahre Polytechnische Oberschule Erich Weinert mit entsprechend gro-
ßer Einweihung und Namensgebung. Ab 2091 dann nur noch Grundschu-
le. Dabei hätten die Grundschüler auch aus Niederorschel noch darin Platz 
gehabt, um die Schule auszulasten, zu können, doch die Kollegen Ersfeld, 
Dannoritzer und Schäfer, der neue Direktor nach der Wende, hatten den 
längeren Arm und ließen das Gebäude in der Straße kurz vor der LPG in Nie-
derorschel, von oben abgesegnet, mit großem Aufwand und Geldmitteln 
zur Rasenschule ausbauen. Selbst die fünfte  und sechste Klasse wurde von 
Deuna nach Niederorschel ausgelagert. Bei Baubeginn wurde der Direktor 

Gernot Meyer, der die Geschicke der neuen  POS Deuna vierzehn Jahre mit 
hoher Einsatzbereitschaft, Sachverstand, Akribie und feinfühliger Umsicht 
geleitet hatte, abgestellt, um den Baufortgang zu beobachten, voranzubrin-
gen und fristgerecht fertig zu stellen. Nach der Wende stellte er sich zur Wahl 
und wurde von den Kollegen, die einen  parteilosen Kollegen, der sich in den 
Vordergrund schob, abgewählt. Kein einziges Wort des Dankes für die lang-
jährige, aufopferungsvolle Arbeit, das Eintreten und  Hinhalten des Kopfes 
für so genannte Fehltritte von Schülern und Lehrern, das Abwenden von 
politischen Vorkommnissen und Ereignissen. So z. B. als Schüler der Zehnten 
Klasse nach Ende ihrer Prüfungen mit dem Akkordeon durchs Dorf zogen 
und die Deutsche Nationalhymne.…. Deutschland, Deutschland über alles 
intonierten. Das war ein ungeheurer Eklat und natürlich hatten die Lehrer 
Schuld und auch die Eltern. Klassenversammlung, Elternversammlung, Ein-
gestehen der  Schuld, strenge Rüge für die Sänger, die ja die DDR-Hymne 
nicht singen konnten, da der Text…Deutschland einig Vaterland enthielt. 
Und dann wurde noch eins draufgesetzt. Das Lehrerkollektiv, das den Titel 
Sozialistisches Lehrerkollektiv erhalten sollte, bekam als Strafe den Titel 
nicht verliehen.

Über dem Treppenaufgang zur oberen Etage thronte in großer Schrift der 
Spruch von Erich Weinert: Schon hat der Menschheit neuer Tag begonnen, 
der Erdenschätzte ungeahnt verheißt, erfülle ihn mit neuem Schaffens-
geist. Als wenn er es vorausgeahnt hätte, dass der neue Tag bald einziehen 
würde. Nach Besichtigung aller Räume, der Turnhalle, die alle aufs vortreff-
lichste ge- und ausgestaltet wurden und Stärkung am herrlich angerich-
teten Bufett, war genug Zeit sich auszutauschen und über Vergangenes 
zu plaudern. Dem engagierten Lehrerkollegium an der Grundschule ist zu 
gönnen, dass sie ihre erfolgreiche Arbeit mit der entsprechenden Schüler-
zahl unter der Schulleiterin Frau Wüstefeld weiterführen  können. Möge die 
Schule noch weitere vierzig Jahre zum Wohle der Kinder bestehen. 

Gottfried Kunkel
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ORTSTEIL HAUSEN

ORTSTEIL NIEDERORSCHEL

   Wir gratulieren zum Geburtstag:

20.01 .2020
Herr S iegbert Grimm zum 80.  Geburtstag

Die Gemeinde Niederorschel OT Hausen gratuliert recht herzlich und 
wünscht weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

gez. Stefan Nolte
Ortsteilbürgermeister

   Blutspende in Niederorschel

In Niederorschel findet am Montag, den 20.01.2020 von 17:00 – 20:00 Uhr 
im Rathaus, Marktplatz 2 ein Blutspendetermin des DRK KV Eichsfeld e.V. 
statt. Mit einer Blutspende kann man bis zu drei Menschenleben retten und 
leistet damit beim DRK auch einen Beitrag für die Region, der vielen Men-
schen zu Gute kommt. In gewohnter Weise wird auch diesmal jeder Erst-
spender mit einem kleinen Geschenk überrascht.
Der DRK Ortsverein Bernterode organisiert einen tollen Imbiss und freut sich 
über jeden Spender.

gez. Stephan Köhler
Sachbearbeitung

   Suppenessen für den guten Zweck in Hausen

Der Kirchortrat lädt alle ein, die Gutes tun wollen, zum Suppenessen
am Sonntag, dem 26. Januar 2019, nach dem Hochamt im dem Josefssaal. 
Der Erlös ist für die neuen Kirchenglocken bestimmt.

   Wie kam die Eisenbahn ins Eichsfeld?

Anlässlich des 100jährigen Bestehens des Eisenbahnhaltepunktes Hausen 
werden wir am Freitag, 31. Januar 2020, 19:00 Uhr, im Gemeindesaal Hau-
sen einen Rückblick über die Geschichte der Entwicklung der Eisenbahn im 
Eichsfeld geben. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

gez. Stefan Nolte 
Ortsteilbürgermeister

   Kirchspiel Sollstedt im Januar 2020

GOTTESDIENST
 19.01.2020 09:00 Uhr in Bernterode
   09:00 Uhr in Buhla
   10:30 Uhr in Sollstedt
   10:30 Uhr in Ascherode
   13:00 Uhr in Wülfingerode

FRAUENKREIS
 22.01.2020 14:30 Uhr im Pfarrhaus Sollstedt
      
KINDER UND JUGEND
 Kinder-Freitags-Treff für alle (1. bis 6. Klasse) von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr  
 im Pfarrhaus Sollstedt. (ausgenommen Ferien und Feiertage)
 Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Samstag, dem 18.01.2020  
 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Pfarrhaus Niedergebra.
 Die Konfirmanden der 8. Klasse treffen sich am Donnerstag, dem  
 23.01.2020 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Pfarrhaus Wülfingerode.

SUCHTBERATUNG donnerstags von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

KLEIDERKAMMER donnerstags von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

ELTERN-KIND-GRUPPE trifft sich mittwochs von 9:00 Uhr bis 11 Uhr im  
 Pfarrhaus Sollstedt

GEBETSKREIS trifft sich am Freitag, dem 24.01.2020 um 16:30 Uhr 
 bei Elli Schröder

gez. Werner Heizmann, Pfarrer

   Gerteröder Narren mit Voller Power, Auch 30 Jahre nach der
   Mauer

Termine zur 67. Session
 1. Büttenabend am 08.02.2020 Start um 20.11 Uhr auf dem Saal  
  Kartenvorverkauf am 02.02.2020, 11.00 Uhr im Küsterhaus

 2. Büttenabend am 22.02.2020 Start um 20.11 Uhr auf dem Saal  
  Kartenvorverkauf am 16.02.2020, 11.00 Uhr im Küsterhaus

 Kinderfasching am 23.02.2020 Start um 14.00 Uhr auf dem Saal

Für coole Mucke und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Es lädt ein der Gerteröder Karnevalverein e.V.

   „Die Christmette war sehr feierlich und für mich die schönste 
   seit Jahren…“

so und ähnlich klangen die Stimmen nach der diesjährigen Christmette in 
der Kirche „St. Marien“ Niederorschel. Der Chorleiter Jonas Hilger (Master 
der Kirchenmusik) hatte in der Vorbereitung   viel Zeit und Energie darauf 
verwandt, diesen Gottesdienst zu einem ganz besonderen Ereignis werden 
zu lassen. Dabei stand im Mittelpunkt immer die Verkündigung der frohen 
Botschaft von der Geburt Jesu Christi, in dem Gott Mensch geworden ist.
Am Beginn des Gottesdienstes zog Pfarrer Ch. Gellrich mit dem Christuskind 
in den Händen in die Kirche ein, die Männerschola des Kirchenchores sang 
dazu  „ Puer natus est“ ( ein gregorianischer Introitus: Ein Kind ist geboren), 
das Kind wurde in die Krippe gelegt und inzesiert.  Beim Gesang von „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ wurde die Kirche festlich beleuchtet.
Während des Gottesdienstes sang der Kirchenchor aus der Pastoralmesse 
von Ignaz Reimann das Kyrie, das Sanctus/Benedictus und das Agnus Dei. 
Sehr intensive Proben und Stimmschulungen waren die Voraussetzungen 

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Eichsfeld e.V.
Abteilung NHG, Worbis - Ohmbergstr. 2,
37339 Leinefelde-Worbis, Germany
Tel. +49 (0)36074 - 96 414, Fax +49 (0)36074 - 96 444
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   7.1.2020  Zwischen Tradition und Zeitgeist

Kirchlich engagierte Ehrenamtliche treffen sich 
vom 28. Februar bis 01. März 2020 unter dem The-
ma „Traditionen und Rituale in der Kirche – Balance 
zwischen Tradition und Zeitgeist“ auf Burg Boden-
stein. „Gerade im Hinblick auf die neu gewählten 
Kirchenältesten bietet diese Rüstzeit einen guten 

Einstieg, über die Arbeit in den Gemeinden nachzudenken und mit anderen 
Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Kristin Hattenhauer vom 
Vorbereitungsteam. 
Für nicht wenige Menschen war sie ein Ritual am Sonntag: die Fernsehserie 
„Lindenstraße“. Nach 34 Jahren wird sie nun eingestellt aufgrund von Spar-
zwängen und rückläufigen Einschaltquoten. Auch in unseren Kirchen und 
Gemeinden leben wir von und mit Traditionen und Ritualen. Doch erreichen 
wir damit noch die Menschen? Andererseits bietet die heutige Zeit so vielfäl-
tige Möglichkeiten neue Wege zu gehen und über den Tellerrand zu schau-
en. Oder ist Kirche der Fels in der Brandung einer sich rasch verändernden 
Gesellschaft? Das sechsköpfige Vorbereitungsteam freut sich auf die thema-
tische Arbeit an diesen und anderen Fragen. „Doch mindestens so wichtig 
ist uns die große Gemeinschaft von der dieses Wochenende auf der schönen 
Burg im Eichsfeld immer geprägt ist“, schwärmt Steffi Hänsel, die seit vielen 
Jahren ehrenamtlich mitarbeitet.
Der Eigenbeitrag an den Kosten für das gesamte Wochenende inklusive 
Übernachtung und Vollpension beträgt für Gemeindemitglieder des Kir-
chenkreises Südharz 80 Euro (aus anderen Kirchenkreisen 90 Euro) oder 15 
Euro, wenn man nur am Samstag am Programm teilnehmen möchte. 

Und das erwartet die Teilnehmer: 
Freitag, den 28. Februar 2020 Anreise ab 16.00 Uhr/18.00 Uhr Abendan-
dacht/18.30 Uhr Abendessen/19.30 Uhr Eröffnungsabend /21.00 Uhr ge-
meinsamer Abschluss Samstag, den 29. Februar 2020 07.30 Uhr Gebets-
gemeinschaft/ 08.00 Uhr Morgenandacht/ 08.30 Uhr Frühstück/ 09.30 Uhr 
Bibelarbeit zum Thema /12.30 Uhr Mittagessen und Mittagspause/ 14.30 
Uhr Kaffeetrinken/15.00 Uhr Arbeitsgruppen mit Referenten zum Thema 
/18.00 Uhr Abendandacht/ 18.30 Uhr Abendessen/ 20.00 Uhr Abend-Pro-
gramm mit Dirk Großstück (Nordhausen) Lieder zur Gitarre Sonntag, den 
01. März 2020 08.00 Uhr Gebetsgemeinschaft/ 08.30 Uhr Frühstück /09.30 
Uhr Gottesdienst mit Abendmahl/ 11.00 Uhr Informationen und Feedback 
/12.30 Uhr Mittagessen und Abschied 

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldung bis zum 8. Februar:  
Erika Herzel, Tel. 036338/60368, 

Regina Englert

PRESSEMITTEILUNGEN

SONSTIGES

   Einladung zur öffentlichen Vorstellung der 
   NATURA 2000 Managementpläne 

Natura 2000, das ökologische Schutzgebietsnetz Europas, soll der gefähr-
deten heimischen Tier- und Pflanzenwelt in ihren natürlichen Lebensräu-
men einen länderübergreifenden Schutz bieten.
Da jedes Natura-2000-Gebiet einzigartig ist, bedarf es speziell abgestimm-
ter Maßnahmen, um seinen Wert langfristig zu sichern. Diese Maßnahmen 
finden sich im Managementplan wieder. In den vergangenen Jahren 
wurden im Auftrag des Thüringer Landeamtes für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz (TLUBN) Pläne für 162 Natura-2000-Gebiete im Freistaat Thü-
ringen erstellt.
Die vorliegenden Beiträge für das Offenland (Grünland, Gewässer, Felsen) 
der NATURA 2000 Gebiete:
 • „Ellersystem Weilröder Wald“,
 • „Ohmgebirge“ und
 • „Waldgebiet um Wenderhütte mit Solbachtal und Sonnenstein“ 
möchten wir gemeinsam mit dem Planungsbüro LPR am 22. Januar 2020 
vorstellen.

Wir laden Sie dazu herzlich in die Obereichsfeldhalle in Leinefelde Worbis 
ein. Die Veranstaltung beginnt 17:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter
Thüringer Landesamt Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Carl-August - Allee 8-10
99423 Weimar
Ansprechpartnerin:  Y. Schneemann 0361 57 3941 317

ORTSTEIL RÜDIGERSHAGEN

   Evangelisches Kirchspiel Rüdigershagen 

19.01.2020     10:00 Uhr      Gottesdienst in Rüdigershagen 
21.01.2020     19:00 Uhr      Mütterkreis 
22.01.2020     15:00 Uhr      Frauenkreis in Niederorschel
 
 jeden Donnerstag Chor im Gemeindehaus Rüdigershagen um 19:30 Uhr.

gez. i. A. für Pfr. Martin Quellmalz

Fotos: Martin Grimm

für das Gelingen. Aber letzten Endes haben sich die Mühen gelohnt. Es war 
ein wunderbarer Gesang. Unterstützt wurde der Chor von einem Orchester  
mit den Musikern :Gregor Bim und Reinhard Förtsch (1. Violine), Angela De-
genhardt und Florian Zobel (2. Violine), Gesine Corbach (Bratsche), Brigitte 
Meysing (Cello), Claudia Müller und Waltraud Stadermann (Querflöte)
Transeamus und Christus natus est nobis, mit Sologesang von Lena Geb-
hardt und Jonas Hilger waren weitere musikalische Höhepunkte des Gottes-
dienstes.
Zur Kommunion und zum Auszug spielte das Orchester gemeinsam mit Jo-
nas Hilger am Cembalo Musik von William Boyce.  Und das war so schön, 
dass eigentlich keiner an das Hinausgehen dachte. Man dankte den Mitwir-
kenden, dem Kirchenchor „St. Marien“ Niederorschel, dem Orchester und 
dem Sänger, Organisten und Dirigenten Jonas Hilger mit standing ovations.

Helga Beykirch
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Nicht nur auff allen, 

sondern im Gedächnis bleiben.

Schalten Sie Ihre Werbeanzeige für 
Niederorschel und Umgebung.

Hier ist Platz 
für Ihre Werbeanzeige

 036074 63 47-0 

 info@millers-marketing.com

Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg 
Keff erhäuser Straße 24, 37351 Dingelstädt, 
Anmeldung unter: 
Tel. 036075 690072 oder per E-Mail: 
familienzentrum@kerbscherberg.de
www.kerbscher-berg.de

Januar 2020

Do 16.01.  09.30 Uhr  Beckenbodengymnastik (8x) - Vorbeugung von In-
kontinenz R. Althaus

Do 16.01.  16.00 Uhr Musikgarten -Musikalische Früherziehung
  17.00 Uhr für Eltern mit Kindern von 1,5 - 3 Jahren (10x) 

R. Gries
   17.30 Uhr  Beckenbodengymnastik (8x) - Vorbeugung von In-

kontinenz R. Althaus
Fr 17.01.  10.45 Uhr  Zwergensprache für Eltern M. Wolf
Sa 18.01.  15.00 Uhr  Wie schaff st du das bloß?
   Nachmittag für alleinerziehende Eltern mit ihren 

Kindern A. Hagedorn
Mo 20.01.  09.00 Uhr  Familienzentrum Mobil in Teistungen, Pfarrhaus 

M. Schnur
Mo 20.01.  13.00 Uhr  Trageworkshop M. Wolf
Di 21.01.  09.00 Uhr  Familienzentrum Mobil in Niederorschel im Ra-

haus, 
  09.00 Uhr  Senioren /
  10.00 Uhr  Begegnungscafé / 
  10.45 Uhr  junge Familien M. Schnur
Mi 22.01.  19.30 Uhr Trauernden Kindern und Jugendlichen beistehen 
   (Groß-)Elternabend A. Hagedorn
So 26.01.  10.30 Uhr Familiengottesdienst

TERMINE KERBSCHER BERG

IMPRESSUM

Eichsfelder Kessel Nachrichten
Amtsblatt der Gemeinde Niederorschel
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Gestaltung & Druck: Millers Marketing, Nordhäuser Straße 38, 
37339 Leinefelde-Worbis, Tel. 036074 6347-0, 
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Verantwortlich für den amtlichen Teil: der Bürgermeister

Verantwortlich für den nichtamtlichen und allgemeinen Teil: die 
Verfasser der Artikel und Berichte. Diese sind allein verantwortlich, 
dass die Bestimmung nach den aktuell geltenden Datenschutzbe-
stimmungen der Betroff enen zur Veröff entlichung. Die Gemeinde 
Nierderorschel als Herausgeber der Amtsblattes ist hierfür nicht 
verantwortlich.

Verantwortlich für den Anzeigenkauf: Millers Marketing, Nord-
häuser Straße 38, 37339 Leinefelde-Worbis, Tel. 036074 6347-0, 
www.millers-marketing.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Millers Marketing, Nordhäu-
ser Straße 38, 37339 Leinefelde-Worbis, Tel. 036074 6347-0, 
www.millers-marketing.de
Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Ge-
währ. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht ander-
weitig verwendet werden. Für Anzeigenveröff entlichungen und 
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen Ge-
schäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom 
Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von 
uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen 
auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaff en-
heit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine 
Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpfl ich-
ten uns zu keiner Ersatzleistung.

Erscheinungsweise: wöchentlich, kostenlos an alle Haushaltungen 
im Verbreitungsgebiet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum 
Preis von 3,00€ (inkl. Porto und 19% MwSt.) bestellen.
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